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U 2. Samstag den 9. Hannar 1897.

AbonncmentSprci»:
Für die Stadt Solothurn

Jährlich Fr. 6, —.
Halbjährlich Fr. 3.

Franko durch die ganze
Schweiz l

Jährlich Fr. «. —.
Halbjährlich Fr. 3.

Für das Ausland:
Jährlich Fr. g.

Schweizerische

irchen-Deitung.

EinrüikungSgcbühr:
10 CtS. die Petitzelle oder

deren Raum,
(« Ps. für Deutschland).

Erscheint jeden Saaisiag

l Bogen start.

Briese und Gelder sranto

Weihnachts-Ansvrachc des hl. Vaters an das

hl. Kollegium der Kardinäle.

Das hohe Greisenalter und die vielen schmerzlichen Er-
fahrungen machen Uns den tröstlichen Gedanken, begleitet
von den Glückwünschen des hl. Kollegiums, noch einmal das

Weihnachtsfest feiern zu können, noch trostreicher. Und dank-
bar gegen den Herrn, den Vater aller Güte, der sich bisher
würdigte, Uns liebevoll beiznstehen, bitten Wir ihn flehent-
lich Tag für Tag, er wolle nicht zulassen, daß dieser Unser
letzter Lebensabschnitt nutzlos für die Kirche ausfalle, daß
er Uns vielmehr die Gnade verleihen wolle, denselben, möge
er lang oder kurz sein, ganz seiner Ehre und vorzüglich
jenem Versöhnungswerke weihen zu können, welches Sie,
Herr Kardinal, soeben erwähnt haben. Sehr wahr ist es,
in dem langwierigen und vielgestaltigen Sturme, welcher
einzelne Menschen und ganze Völker bedroht, war es Unsere
Pflicht, zum gemeinsamen Heile aus die übermenschliche Kraft
der Religion Jesu Christi hinzuweisen. In der That war
das Bestreben, die mißtrauische und widerspenstige Welt mit
den christlichen Einrichtungen zu befreunden, eine jener Ab-
sichten, welche Wir mit der größten Liebe auf der nicht
kurzen Bahn Unseres heiligen Amtes befolgten. Teshalb
bemühten Wir Uns wiederholt, die Völker einzuladen, ihre
Blicke ohne Vorurteil auf dem wahren Bilde der Kirche und
des Papsttums ruhen zu lassen. Würde dieses von den

Einen besser erkannt und von den Anderen nicht absichtlich
entstellt, so würde es für sich allein genügen, um die Vor-
urteile zu zerstreuen und die widerstrebendsten Geister zu ge-
winnen; denn die Braut Christi würde erscheinen, so wie sie
ist, nicht als Feindin, sondern als Förderin jedes wahren
bürgerlichen Fortschrittes. Dann könnten wahrhaftig die
menschlichen Gesellschaften hoffen, durch den Einfluß des
Christentums dauerhaften Frieden und wahre Wohlfahrt zu
erlangen, welche dazu dienen würde, die ganzes bürgerliche
und soziale Ordnung neu zu beleben. So viel an Uns
liegt, werden wir diese hohe Absicht stets im Auge behalten
und im Herzen bewahren.

Wahr ist es, daß das hohe und an und für sich schon
schwere Amt, welches auf Uns lastet, durch die gegenwärti-
gen Zeitverhältnisse noch schwerer gemacht wird. Wir reden
uicht von dem Widersprüche, welchem das Apostolat der
Wahrheit und Gerechtigkeit ans der Welt stets begegnete und
begegnen wird: Wir reden vielmehr von den äußeren Vcr-

Hältnissen, denen der oberste Hirte seit mehr denn fünf
Lnstren unterworfen ist. Alle Sophismen und juristischen

Fiktionen können es nicht ändern: nachdem einmal die Un-

abhängigkett des apostolischen Stuhles in ihter providentielle»

Form zerstört wurde, so bleibt kein Weg mehr übrig, um

dessen notwendige Freiheit in angemessener Weise sicher zu

st.llen. Was erreichen die Gesetze, welche man zu Gunsten
der Person und Würde des Papstes gegeben hat? Erst
neulich erfuhren Wir, welchen Schutz Wir von ihnen zu ge-

wärtigen haben. Vor Kurzem war unsere Fürsprache zu

Gunsten der Armenier nach dem Morgenlande abgegangen,

als Wir zu einer für unsere Halbinsel schmerzlichen Zeit
den Gedanken faßten, in fernem und feindlichem Lande Hun-
derten Trost zu bringen, die vom Waffenglück im Stiche
gelassen waren. Als geistiger Vater der Christenheit und

erfüllt von Liebe zum Vaterlande, machten Wir Uns an's
Werk. Das Verlangen, Hilfe zu bringen, kümmerte sich

nick" um die nachfolgenden Ereignisse. Nun wohl, jeder-
man» konnte sich überzeugen, daß sogar dieser Akt der Liebe

öffentlich ohne Verteidigung der Verachtung und Verleum-
dnng preisgegeben wurde.

Die Richtung und der Geist der neuen Verhältnisse
bleiben sich also immer gleich. Man erhält immer frisch
jenen großen Zwiespalt, der Millionen von Gewissen be-
drückt und wie ein schweres Unheil auf den Geschicken Jta-
liens lastet. Was für ein beklagenswerter und, wie der
Himmel weiß, für Uns schmerzlicher Irrtum! Allein er

vermag nicht, Unsere Hoffnung zu erschüttern, da auch über
die Wege menschlicher Politik Jener wacht, welcher die

Herzen der Menschen in seinen Händen hält und zur Stunde
des Erbarmens die Völker wieder heilt.

Wir erwidern in herzlicher Weise die liebevollen Glück-
wünsche des hl. Kollegiums, indem Wir auf dasselbe die
reichste Fülle himmlischer Gnaden herabflehen. Ein Unter-
Pfand und Vorzeichen derselben möge der apostolische Segen
sein, den Wir ihm sowohl als auch den Bischöfen und Prä-
laten und allen Anwesenden in väterlicher Liebe erteilen.

Glaube und Wissenschaft.
(Fortsetzung.)

Diesem Wechsel der Meinungen, diesen vorübergehen-
den Strömungen des Zeitgeistes steht gegenüber die durch
viele Jahrhunderte hindurch stets erhabene Ruhe und Be-
ständigkeit der katholischen Wahrheit. Was ihr widerspricht,
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ist ein Irrtum, den die fluchtig dahineilende Zeit geboren

hat und zu Grabe trägt; die Währheit aber ist unsterblich
Darum hebt das Vatikanum nachdrucksam hervor: ànem
iMu/' /«/s/
omào /cr/sKM esse àMà«s. (Do ticks salb.)

Gegen diese Unterwürfigkeit und gehorsame Unterord-

nung der menschlichen Vernunft unter die von Gott ge-

offenbarte Wahrheit regt sich aber in der verderbten Men-
schennatur der Geist des Widerspruches und der Uuabhän-

gigkeit und zwar kann das Verhalten der Vernunft in ihrer
Ueberhebung und Anmaßung gegenüber dem Glauben cher

Hauptsache nach ein dreifaches sein. Es kann nämlich
1. Die Vernunft gegenüber dem Glauben ganz und

gar ablehnend und verneinend sich verhalten und die Mög-
lichkeit sowohl, als auch die Wirklichkeit übernatürlicher, die

Fähigkeit menschlicher Vernunft übersteigender Wahrheiten

leugnen. Dieses ist der Hauptpunkt des eigentlichen Ratio-
nalismus, der an Stelle der Offenbarung die bloße Ver-

nnnft oder Naturreligion setzt, die er für allein hinreichend

hält, um den religiösen und sittlichen Bedürfnissen des

Menschen zu genügen.

Diesen Irrtum verwirft das Vatikanum im l. Kanon
cks llcks st rations: 8i guis ckixsrit in révélations cki-

vina nuila vera st propris ckista mMsria eontinsri ssck

univsrsa licksi ckogmnla posse per ralionsm rite ex-
sultain et naturalibus prinoipiis intslligi st cksmon-

strari 8.

2. Kann die Vernunft den Glauben einfach ignorieren,
d. h. sie kann in ihren wissenschaftlichen Forschungen der

Offenbarung gegenüber auf einen ganz unabhängigen und

selbständigen Standpunkt sich stellen, in dem Sinne näm-

lich, daß sie von dem Grundsatze ausgeht, die Wissenschaft

brauche in ihren Forschungen auf die geoffenbarte Wahr-
heit gar keine Rücksicht zu nehmen und habe sich bei den

Resultaten derselben um den Kirchenglauben nichts zu küm-

mern. Der Kirche stehe ebenfalls nicht das Recht zu, über

jene angeblich wissenschaftlichen Ergebnisse zu urteilen, welche

mittelbar oder unmittelbar das Dogma berühren. Die
Kirche greife, wenn sie dieses thue, in fremdes Rechts-

gebiet ein.

Die Kirche hat wiederholt schon diesen falschen Stand-
Punkt der sogenannten „freien Wissenschaft" proskribiert im

Syllabus in den Propositionen 12 und 14, welche lauten:

-Ukilosopbia timàuà sst, null« supernatural is rsvs-
lationis üadita rations-; und weiter: -bleelesia non
solurn non cksbst in plnlosopinam unguain non anim-
ackvertsrs ssck etiam cksbst ipsius pbilosopbies tolsrars

errores, eigus relingusrs ut ipsa ss corrigat. - Mit
Entschiedenheit tritt darum auch das Vatikanum gegen diesen

Jrrtnm auf nnd verwirft ihn im 1l. Kanon, der lautet:
8i gnis ckixerit ckiseiplinas Irumanas ea sum libsv-

täte traetanckas esss, ut sarum assertionss etsi ckoe-

trinw revelà ackvsrsenlur tamguam verss retinsri, ns-

gus ab bleelesia proseribi possint 8.

ck. Kann die Vernunft sich sogar über den Glauben

stellen und sich das Recht vindizieren, die Glanbenswahr-
heiteu nach ihrem Ermessen oder je nach Maßgabe des

wissenschaftlichen Fortschrittes auszulegen nnd zu deuten und

ihnen einen andern Sinn zu geben, als jenen, den die Kirche

von jeher gelehrt hat und noch lehrt. Nickt mehr die Kirche

wäre also die unfehlbare Lehrerin und berufene Auslegerin
der geoffenbarten Wahrheit, sondern dieses Amt wäre an
die Vernunft übergegang n und die Kirche hätte von ihr
Belehrung und Aufklärung entgegenzunehmen. Diese mit
dem unfehlbaren kirchlichen Lehramte in direktem Wider-
sprnche stehende Anmaßung weist das Vatikanum scharf

zurück. Es sagt: blegus snim licksi ckoetiina guam Osus
oevslnvit vslut pbilosopbieum iuvsutum proposita sst
bumauis iugeuiis psolieisucka ssck tamguam ckiviuum

ckspositum cklbi'isti spouses teackita llckelitee sustockieuà
st iul'allibilitsi' cksolaraucka. lline saesosuui guogus ckog-

matuui is ssusus psspsluo rstiueuckus gusui ssmel
cksolaeavit säusln mator bloelssia use uuepiam ab so

ssusu, altioris inteliigsutikv specie et uomius rececksn-

ckum. (tionst. ckogin. cks licks eatli., eap. 11^) Hiezn ge-

hört ferner der dritte und letzte Kan.: «8i guis ckixerit
lisri posse ut ckogmatibus ab lüeelssin propositis aliguaucko
seeuuckum pvogsessum seisutim ssusus tribueuckus sit
alius ab so, gusm intsllsxit st iutsliigit bleelssia ^4. 8.»

So viel über die Behauptung: Wissenschaft und Glaube

widersprechen sich nicht. Aber wir müssen noch weiter gehen

und sagen: Wissenschaft und Glaube widersprechen sich nicht

nur nicht, — sondern

II. Ae fördern sich vielmehr gegenseitig, nnd zwar
Die Wissenschaft den Glauben. -

Diese hohe Aufgabe der Wissenschaft wird vom Vati-
kanum vollständig gewürdigt; es sagt: dlon suim commocka

ab iis sscieutiiss ack bominum vitam ckimanautia aut
iguovnt aut cksspieit sbieelssinj, latstur imo, eas gukvm-
ackmockum a vso scisutiarum Domius proksetw suut,
ita si rests psrtraetautur, ack Oeum juvante sjus gratia,
psrck users.

Die Kirche hat vor der wahren Wissenschaft keine

Furcht; denn die Wahrheit führt nicht von der Kirche weg,
sondern zu ihr hin. Deshalb hat die Kirche stets die Wissen-

schaff geehrt nnd gepflegt. Von der Kirche aus ist zuerst
der Ruf ergangen: „Bildung für Alle." Eine wunderbare

Regsamkeit des Geistes erwacht in allen Ländern, auf welche

die Glaubensboten ihren Fuß setzen. Wo sie auftreten, ent-

stehen sogleich Schulen, in denen die Kinder in der Religion
und in allen Dingen des Lebens unterrichtet werden Priester
nnd Mönche erteilten lange Zeit an Land-, Kloster- und

Domschnlen einzig den Unterricht. Die Klöster besonders

waren die Freistätten der Wissenschaft. Die herrlichsten Bi- i

biliotheken wurden in ihnen angelegt. Wie segensreich Fulda,
Reichenau und St. Gallen für die Schweiz gewesen, ist allen

bekannt. Und wie die Kirche in diesen Schulen die ersten

Anfänge der Bildw'g verbreitete, wurden die Universi-



täten, diese Sammelpunkte der gelehrtesten Bestrebungen,
ebenfalls unter dem Schutze der Kirche gegründ.t.

Während die Kirche also einerseits der Wissenschaft alle
Ehre und Hochachtung zollt — weil sie weiß, daß wahre
Wissenschaft zu Gott führt — erhöht sie aber anderseits deren
Wert und deren Würde »och mehr dadurch, daß sie die

Wissenschaft zu den wichtigsten Dienstleistungen für die

Glaubenswissenschaft heranzieht. Selbst im eigenen Hanse
verschließt die Kirche der Vernunft nicht die Thüre, sondern
betraut sie mit den ehrenvollsten Arbeiten. Sowie das
übernatürliche Gnaden-Leben ans dem natürlichen Leben sich

aufbaut, dasselbe voraussetzt und in seiner Thätigkeit nicht
aufhebt, sondern veredelt und vervollkommnet, so setzt auch
der Glaube die Vernnnftthätigkeit des Menschen voraus,
knüpft an sie an, vernichtet sie nicht, sondern adelt sie und
stellt sie in den Dienst eines höhern Reiches der Wahrheit,
als ihr von Natur aus zukommt. Allerdings kann und
darf sich hier die Vernunft nicht als Herrin (vomi»») be-
trachten, sondern als Dienerin (aueiiiu), welche ihre Kraft
und Fähigkeilen der Erkenntnis und wissenschaftlichen Ent-
Wicklung der GlanbenSwahrheiten zur Verfügung zu stellen
hat. Sie hat hier nur die Aufgabe eines dienenden Organes
oder Werkzeuges, um dem Glauben die Wege zu bereiten,
den Glanbensinhalt durch Anwendung der natürlichen Be-
griffe zum Verständnis zu bringen, denselben systematisch
wissenschaftlich zu ordnen, die scheinbaren Widersprüche gegen
die Vernunft zu beleuchten und zurechtzuweisen und endlich
auch, im Lichte des Glaubens erleuchtet und erhoben, mittels
der theologischen Spekulation ein. wenn auch innerlich noch
dunkles und unvollkommenes Verständnis der Geheimnisse
zu gewinnen. (Fortsetzung folgt.)

„Der Klostervogt"
oder

die Klosterartikel im schlichjerischen Berfassunasentlvilrfe.
(Art. 28, 29, 30).

(Fortsetzung.)

0.

Artikel 29 heißt: „Den Klöstern ist der An-
kauf und Verkauf, die Erpachtuug und Erwer-
bung vou Liegenschaften, unter was immer für
einem Titel ohne Bewilligung des Kantons-
rates, untersagt."

Auch diese Bestimmung ist
1- in z i v i l r e ch t l i ch e r Hinsicht eine Rechtsver-

letzung. Denn sie nimmt den Klöstern das Versügnngs-
recht über ihr Eigentum. Dadurch wird den Klöstern aber
ein Recht genommen, welches allen andern Bürgern der
Eidgenossenschaft durch Artikel 31 der Bundesverfassung
garantiert ist: „Die Freiheit des Handels und der Gewerbe
ist im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet."
Den Klöstern aber nehmen, was mau andern gestattet, ist
eine Rechtsverletzung. ')

9 Artikel 29 (bis)er H 13) des Verfassungsentwurfes heißt:
«Die Uuverlctzlichkcit des Eigentums und der wohlerworbenen Privat-

Diese Rechtsverletzung ist um so enormer, als gar keine

stichhaltigen Ursachen eine Beschränkung begründen könnten.

Die Ursache, weshalb die Klöster in Bezug auf die Ver-

fügung über ihre Liegenschaften an die Genehmigung des

Kantonsrates gebunden sein sollten, könnte nur darin liegen,

daß man fürchtete, die Orden möchten das freie Verfügungs-
recht zum eigenen Schaden oder zum Schaden des allge-
meinen Wohles mißbrauchen. Dieser Grund ist aber nach

dem früher schon Gesagten (^. 1. e, 2.) einfachhin unstichhaltig.

Umgekehrt ist eine Klostergemeinde durch ihre Gesetze

und vorab durch die Gelübde in sich schon so beschränkt und

gebunden, daß ein Mißbrauch in der Rechtsübnng bei ihr
viel weniger vorauszusetzen ist, als bei einem physischen In-
dividnum, dessen Selbstbestimmung sich viel freier bewegen

kann, als jene der Rechtsträger einer klösterlichen Gemeinde.

Ohne Zweifel entgeht jenen, welche solche Artikel be-

fürworten wollen, der folgerichtige Schluß, daß sie damit

eine klösterliche Institution vom Rufe und von der Be-

rühmtheit eines Stiftes von Einsiedeln mit Trunkenbolden,

Verschwendern, Geisteskranken und unmündigen Kindern auf

eine Stufe stellen, was eine schnöde Beleidigung hochver-

dienter Männer und eine Verkennung ihrer auch in Feindes-

kreisen anerkannten Musterwirtschaft in sich schließt. Daß

man Frauen so behandelt, widerstrebt auch den einfachsten

Begriffen des Edelsinnes und der Ritterlichkeit.
2. Vom Standpunkt des Kirchenrechts er-

scheint eine solche Maßregel noch mehr verwerfenswert. Denn

a) sie ist ein Eingriff in das Kirchengut, weil jedes

Klostergut ein Kirchengut ist. Das Kirchengut aber unterliegt
den Gesetzen der Kirche und nicht des Staates, ein Grund-
satz, den katholische Staatsmänner hochhalten müssen und
den ein urkatholischer Kanton in seinem Grundgesetze nicht

verleugnen darf.
b) Dadurch, daß Artikel 29 des Verfassungsentwurfes

das Dispositions- und Erwerbsrecht der Klöster der staat-
lichen Genehmigung unterstellt, wird insinuiert, daß die

Kirche kein ihr eigenes, angebornes Recht auf Erwerb und

Besitz habe. Dieser Grundsatz ist aber im 26. Satze des

Syllabus einfachhin verworfen, der also lautet: -IZeeiesia

im» yndet nstivnin so lo^itimum jus ueguirenäi se

possilleucii.» ') „Die Kirche hat kein angeborenes und ge-

setzmäßiges Recht auf Erwerb und Besitz."

rechte ist gestattet." Durch Artikel 29 werden die Klöster in ihren
Privatrechten geschmälert, es müßte denn vorausgesetzt werden, daß
dieselben nicht wohlerworben seien, was mehr als eine Injurie in
höchstem Grade wäre. Uebrigens schließt eine solche Beschränkung der

wohlerworbenen Besitzrechte der Klöster auch insofern eine eigentliche
Injurie ei», als dieselben durch andere Artikel der Bundesverfassung
in ihren Bürgerrechten ohnehin schon genug verkürzt sind, indem Per-
sonen geistlichen Standes eo ipso das passive Wahlrecht für die eidge-
nössischen Behörden genommen ist (Art. 75, 96, 108) und ebenso die

Errichtung neuer Klöster und die Wiederherstellung alter Orden ein-
fachhin untersagt ist (Art. 52), wodurch ihre sreie Bewegung zur Aus-
breitung auf vaterländischem Boden geradezu vernichtet wird.

y lîlp. bluvxctiea. „Inoreäibili" 17. 8ept. 1863.
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Daß gegenüb.'r dieser klar und deutlich ausgesprochenen

kirchlichen Lehre ein katholischer Kanton an einem solchen

Gesetzesartikel mit gutem Gewissen nicht festhalten kann,

unterliegt keinem Zweifel.
Uebrigens schlägt in diese Frage auch noch der 29. Satz

des Syllabus ein, welcher verwirft, daß alle vom Römischen

Stuhle zugestandenen Gnadenerweise als nngiltig und nicht

rechtskräftig anzusehen seien, wenn nicht die Staatsregierung
darum nachgesucht habe. -llratiB n Uamnno lwntilieo eon-

eossw sxistimnri llobont tangunmUrritss, nisi per Kn

ksrnium knerint impIorntW.»')
e) Laut kirchlichen Gesetzen ist das Vermögen der

Klöster und frommen Stiftungen 1. der Aufsicht des Bischofs

— nicht derjenigen des Staates — unterstellt) (Lone,
ll'rilt. sess. 22, enp, 8 et 9 äe retorm.) 2. Auch die Ver-
äußerungen von Klostergütern - - Kauf und Verkauf, Tausch,

Erbpacht, Verpfändung — ist nicht an die Zustimmung des

Staates, sondern einzig und allein an den Consens des

Papstes geknüpft. (?ontil. ltom. snd. tit. <le eonse-
erationo eleeti in Lpiseopnm et äe deneciietione ^dbntis.)

Nur für geringfügige Sachen, welche den Wert von
25 Scudi (125 Fr.) nicht übersteigen, gibt der Papst auf
je 10 Jahre den Bischöfen u. s. w. die Erlaubnis, in seinem

Namen zu disponieren.
ät Das Konzil von Trient hat alle"mit dem Kirchen-

banne belegt, welche hindern, daß die Güter der Kirche oder

frommer Stiftungen von denjenigen, denen sie gehören, nicht

genossen werden können. (Lonoil. llViciont. soss. 22, ön,p.

11 «io rokorm.) Nun aber schließt eine Beschränkung des

Rechtsbesitzes und der Rechtsübnng, wie Artikel 29 sie ein-

führen will, die Möglichkeit einer Verkümmerung des Ge-

nusses von selbst ein und öffnet ihr Thür und Thor, da sie

nur mehr an dem guten Willen der Staatsregiernngen ein

Hemmnis findet.
e) Endlich verstößt dieser Artikel gegen den Verfassungs-

entwurf selbst. Denn nach Artikel 17 „genießt die römisch-
katholische Religion den Schutz des Staates." Durch Artikel
29 wird aber die römisch-katholische Religion nicht nur nicht
geschützt, sondern vielmehr befeindet, weil ihre Rechte verletzt
werden.

3. Vom volkswirtschaftlichen Standpunkte
aus ist dieser Artikel wenigstens überflüssig, wenn nicht ver-
werflich. Denn die wahre Volkswohlfahrt fordert, daß die

Handels- und Gewerbefreiheit dort beschränkt werde, wo sie

schädlich ist. Nun aber geschieht das durch diesen Artikel
nicht. Denn

s) einmal sind die Klöster in diesem Punkte schon be-

schränkt durch das Kirchengesetz.

d) Sodann sind jene schädlichen Verfügungen, z. B.
Güterzerstückelungen, Hofmetzgerei u. s. w. bei den Klöstern
nicht zu fürchten, da hier die Erben fehlen.

e) Dieser Artikel ist also volkswirtschaftlich mindestens

h állov. NllMlUîem tors. 15. Ose. 1856.

9

überflüssig, wenn nicht sckädlicb, da er die wirtschaftliche

Erwerbsfreiheit an Orten hindert, wo der Nutzen dem All-
gemeinen zu gute kommt.

Hier möchte vielleicht jemand einwenden, die Klöster
seien durch diese Beschränkung nicht ungerecht behandelt, da

nach Artikel 60, 3 (bisher § 57—60) des Verfassungsent-

wurfes der Staat auch über die weltlichen Korporationen
„Aufsicht halte und über die Verwaltung des Vermögens
wache."

Darauf ist zu erwidern: 1. der Staat hat nicht nur
ein Recht, sondern sogar eine Pflicht, über die weltlichen

Korporationen zu wachen, weil sie ihm unterstehen. Die

kirchlichen Korporationen dagegen stehen nicht unter ihm,

sondern unter der Aufsicht der Kirche. 2. Während er zur
Beaufsichtigung der weltlichen Korporationen eine Pflicht
hat, hat er gegenüber den kirchlichen die Pflicht, das
nicht zu thun, ohne ausdrücklichen Auftrag der
Kirche, weil er dazu kein Recht besitzt und die Kirche das

Recht, die Klöster und ihr Eigentum zu beaufsichtigen,

wiederholt und ausdrücklich sich selbst vorbehalten hat.
L.

Artikel 30 heißt: „Im Handel und Gewerbe
sind die Klöster auf die Erzeugnisse ihrer G ü ter
und auf den damit verbundenen Viehstand be-

schränkt."
Dieser Artikel ist nicht weniger verwerflich, als die

beiden andern, und zwar
1. in naturrechtlicher Beziehung. Denn jeder

Mensch hat ein Recht auf Existenz, d. h. ein Recht auf ge-

uügenden Lebensunterhalt. Nun aber reichen die Erzeug-
nisse der Güter und des damit verbundenen Viehstandes für
die Klosterfrauen allein nicht ans. Sie haben also von

Natur aus ein Recht, in anderer Weise, z. B. durch Sticke-

reieu, und da nicht alle für Stickereien sich eignen, durch

andere Gewerbe, sich den Lebensunterhalt zu erwerben. Den

Klöstern das versagen, ist gegen das von Natur ihnen ge-
gebene Recht.

Nicht minder verwerflich ist dieser Artikel
2. in st a a t s r e ch t l i ch e r Beziehung. Denn n)Artikel

31 der Bundesverfassung lautet: „Die Freiheit des Handels
und der Gewerbe ist im ganzen Umfange der Eidgenossen-

schaft gewährleistet." Nun aber wird durch Artikel 30 des

schwyzerischeu Verfassuug-entwurfes dieser Bestimmung ent-

gegengehaudelt, weil die Erwerbsfähigkeit der Klöster, trotz-
dem sie im Umfange der Eidgenossenschaft sich befinden, ge-

hemmt wird, k) Der Verfassnugsentwurf gibt in Artikel 24

(bisher in H 14) allen Bürgern die Freiheit des Handels
und Gewerbes. Den Klöstern aber diese Freiheit auf die

Erzengnisse der Güter und der Viehzucht beschränken, ist

ungerecht, da na. kein Grund vorhanden ist, ihnen diese

Freiheit zu beschränken. Die Klöster haben gleiche Pflichten
und Lasten, wie die anderen Kantonsbürger; also müssen

sie anch gleiche Rechte haben. bl>. Es sind im Gegenteil
Gründe vorhanden, ihnen diese zu geben, da die Klöster
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an Leistungsfähigkeit in den von ihnen betriebenen Gewerben
den andern nicht nachstehen und in Bezug auf Ehrlichkeit
in Handel und Wandel den andern ebenbürtig sind; ca. dazu
kommt noch, daß die Klöster den Erwerb vielfach zu ge-
meinnützigen Zwecken verwendet haben, wie die Geschichte

lehrt, e) Auch in Bezug auf die Entwicklung der Kunst-
techuik wäre eine solche Beschränkung der klösterlichen Er-
werbsthätigkeit höchst zu bedauern, wie die Thatsachen be-

weisen.

Am meisten verwerflich ist diese Beschränkung der Er-
werbsthätigkeit der Klöster

3. vom kirchenrecbtl^chen Standpunkte. Denn
u) hat die Kirche den Klöstern Handel und Gewerbe, so-

weit es Produkte eigener Thätigkeit sind, gestattet; der

Verfassunqsentwnrf aber verbietet ohne Grund, was die
Kirche gestattet, h) Wenn endlich der Staat das Recht bat,
die Erwerbsthätigkeit der Klöster ohne Grund so zu be-
schränken, so kann er sie schließlich auch ganz auf den Aus-
sterbeetat setzen. Denn ohne Erwerb kein Lebensunterhalt,
ohne Lebensunterhalt keine Existenz. Eine solche staatliche
Befugnis widerstreitet aber sedem gesunden Rechtsbegriffe.

Ein wurf. Aus der Tbatsache, daß die jetzige Ver-
fassmig des Kautons Sckiwpz, sowie auch andere Kantons-
Verfassungen, z. B. von Nri, Lnzern u. s. w. ähnliche Be-
stimmungen enthalten sollen, folgt: n) daß die alte Ver-
fassnng des Kantons Schwyz, sowie diejenigen anderer
Kantone, welche gleiche oder ähnliche Artikel in sich schließen.
Bestimmungen enthalten, die vom rechtlichen, kircbeurecht-
lichen und volkswirtschaftlichen Standpunkte verwerflich sind
und die somit den betreffenden Verfassungen selbst einen mehr
oder minder antikirchlicbeu und verwerflichen Charakter auf-
prägen; iff daß die gesetzgebenden Behörden der damaligen
Zeit — diese Verfassungen stammen fast alle aus der ersten

Hälfte dieses Jahrhunderts — diese nach heutigen An-
schauungen verwerflichm Artikel wohl nicht in formell kirchen-
feindlicher Absicht in die Verfassung aufgenommen haben, da
sie dem damals vielerorts vom alten Josephinismus ber-
stammenden Zeitgeiste, der dem Staate ein gewisses Ober-
aufsichtsrecht über die Kirche viudizierte, entsprachen; e) daß
derartige Ungerechtigkeiten aber heutzutage in den neuen
Verfassungen zu entfernen sind, weil es in unseren Tagen
bei der Tendenz nach Gleichberechtigung nicht entgehen
kann, daß sie bestehende Rechte verletzen und somit als
Ungerechtigkeiten zu beseitigen sind.

Was die angeblichen Befürchtungen wegen Auswanderung
und Neugründungen in Amerika betrifft, so sind das leere

Vorwände, denn thatsächlich geschieht das nicht und kann
nicht geschehen, weil die Stiftungen mit den hl. Stätten
verbunden und au sie geknüpft sind.

Wichtige Entdeckungen in Jerusalem.

Das erste Heft des Jahrgangs 1897 der gediegenen

Laacher Stimmen bringt unter diesem Titel folgende archäo-

logische Mitteilungen aus Palästina: Jerusalem, die heilige

Stadt, für die jedes christliche Herz von den frühesten Tagen
der Kindheit an mit Liebe und Begeisterung erfüllt ist, hat

iu den letzten Jahren in ganz besonderer Weise die Blicke

der ganzen Welt auf sich gezogen wegen der ausgedehnten

Ausgrabungen, welche auf dem Boden der alten Stadt im

Auftrage der englischen Palästinagcsellschast spalo-ckinc IZx-

ploi'ifliou ffniiä) angestellt wurden. Nicht ohne Grund

hoffte man von den großen und langwierigen Arbeiten, die

unter der umsichtigen Leitung des Amerikaners Hc. Bliß
ausgeführt wurden, die schönsten Erfolge. Man erwartete

namentlich endgiltigen Aufschluß über so manche Fragen,
welche für unsere Kenntnis des alten Jerusalems und für
das richtige Verständnis vieler Schriststellen von großer

Bedeutung sind. Insbesondere hoffte man eine befriedigende

Lösung der wichtigsten von diesen Fragen, über die man
schon lange herumstreitet, nämlich über die Lage des biblischen

Sionsberges mit der alten Jebusiterfeste und den ersten

Anfängen der Stadt Davids. Die einen suchen diesen be-

rühmten Berg Siou auf dem größern, westlichen Hügel
welcher thatsächlich heilte und schon seit den ersten christlichen

Jahrhunderten den Namen „Siou" trägt, und ans welchem

die von den alten Pilgern oft erwähnte „heilige Sionskirche"

mit dem Abendmahlssaale liegt. Die andern glatiben aber

den biblischen Berg Sion von dem traditionellen Sion unter-
scheiden und ihn ans den östlichen, kleinern Hügel verlegen

zu müssen, der sich südlich an den Tempelberg anschließt

und gewöhnlich mit dem Namen „Ophel" bezeichnet wird.
Der Erfolg der Ausgrabungen hat denn auch den ge-

hegten Erwartungen entsprochen. Zweck der Arbeiten war
zunächst, die alte» Mauern der heiligen Stadt auf der süd-

lichen und südöstlichen Seite wiederzufinden. Denn hier,

gegen das Hinnomthal, den Siloeteich und einen Teil des

Cedronthales hin. lassen die heutigen Mauern einen großen

Bezirk außerhalb des Bereiches der Stadt, der früher von
den Mauern umschlossen war. Bald nach Beginn der Ar-
beiten fand man tief in der Erde, unter Schutt und Trümmern,
welche die Jahrhunderte darüber aufgehäuft hatten, die Reste
der alten heiligen Mauern wieder. Im Verlauf der Aus-
grabungen konnte man den Lauf derselben fast in ihrer
ganzen Länge von der Ecke des heutigen Sionshügels bis

zum Teiche Siloe verfolgen. In dieser alten Mauer, welche

wenigstens auf die Zeiten der Wiedererbauung der Stadt
unter Nehemias zurückgeht, fand man auch zwei alte Stadt-
thore wieder mit einem Teil der zu ihnen führenden Straßen.
Das Buch Nehemias erwähnt irr dieser Gegend drei Thore:
das Thalthor, das Mistthor und das Quellthor s2 Esdr.
3, 13—15). Höchst wahrscheinlich entsprechen die gefundenen

Thore den beiden letztern, von welchen das Mistthor sich

ganz in der Nähe der alten Sionskirche befindet, während
das Qnellthor unten im Thale am Sfloeteiche neben dem

untern Ausfluß der Marienquelle seinen Platz hat. Es
macht auf den Besucher einen ganz eigentümlichen Eindruck,

wenn er hier unter der Erde die schönbehauencn Quadern
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in langen Reihen noch an ihrer alten Stelle liegen sieht;!
sein Fuß schreitet über die von längstvergessenen Geschlechtern

abgenutzte Schwelle, neben welcher rechts nnd links noch

die mächtigen Steinpfosten der Thore stehein

Nach Erwähnung des Quellthore- spricht Nehemias

(2 Esdr. 3, 15) von der „Herstellung der Mauer am Teiche

Siloe, beim Königsgarteu, bis au die Stufen, die von der

Davidsstadt herabführen". Schon oft hatte man diese

Stelle zum Beweise dafür angeführt, daß die Davidsstadt
und mit ihr der bibliscbe Berg Sion auf dem Ophelhügel

zu suchen sei; denn die Stufen zur Stadt Davids mußten

vom Teiche Siloe naturgemäß über den Abhang des gleich
neben dem Teiche sich erhebenden Ophelrückens hinaufführen.
Die neuesten Entdeckungen bei den Ausgrabungen haben

nun in ganz überraschender Weise diese Beweisführung be-

stätigt. Nach Wiederaufnahme der Arbeiten in diesem Herbst
fand nämlich der verdiente l)r, Bliß gleich neben dem Teiche

Siloe eine prachtvolle Treppenanlage mit schön geglätteten

Steinstufen; die Breite der Stufen beträgt 7,62 m. Die
Anlage beginnt am Fuße des westlichen Hügels, durchkreuzt
das große Tyropöon-Thal und führt dann zur Höbe des

östlichen Ophelhügels hinauf. An die Treppe schließt sich

oben eine alte Straße, die gleichfalls in Stufen, wie die

heutigen Straßen Jerusalems, allmälich ansteigend von
Süden nach Norden am westlichen Rande des Ophelhügels
sich hinzieht und zu dem alten Doppelthor des Tempels
Salomons führt. Man hat bis jetzt die Anlage in einer

Länge von 150 m verfolgt.
Die große Bedeutung dieser neuesten Entdeckung springt

sofort in die Augen Denn es kann keinem Zweifel unter-

liegen, daß diese in den harten Stein gehauene Stufenstraße

auf die Zeit vor Nehemias zurückgeht. Ebensowenig kann

es zweifelhaft sein, daß diese Treppe genau an dem Platze

sich befindet, wo nach Nehemias Stufen von der Davids-
stadt herabführen mußten. Es liegt somit der Schluß nahe,

daß man eben diese von Nehemias erwähnten Stufen wieder-

gefunden hat. Daraus würde dann von selbst die weitere

Folgerung sich ergeben, daß die alte Davidsstadt und der

biblische Berg Sion sich auf dem Ophel und nicht ans dem

traditionellen Sionshügel befunden haben. Wir sehen nur
eine Möglichkeit, dieser Folgerung einigermaßen zu entgehen,

nämlich die Annahme, daß auch auf der andern Seite des

Thales in der Nähe des Siloeteiches eine ähnliche Stufen-
straße ans den westlichen, traditionellen Sionshügel hinauf-
führte. Für diese Annahme fehlt aber einstweilen jeder

thatsächliche Beweis.
Die Frage über die Lage des biblischen Berges Sion

läßt aber die Echtheit des Abendmahlssaales auf dem

traditionellen Sion vollständig unberührt. Diesem altehr-
würdigen Heiligtume bleibt auch in Zukunft die gleiche Ehre,
die es seit den ersten Anfängen des Christentums genossen

hat, als die Stätte, an welcher der Heiland das Sakrament

seiner Liebe einsetzte nnd das Trostvermächtnis seines Herzens

in der Abschiedsrede uns hinterließ, an welcher er auch nach

der Auferstehung so reichen Trost spendete und nach seiner

Himmelfahrt den göttlichen Tröster, den Heiligen Geist,

seiner Kirche gesandt hat. Vom hl, Hieronymus angefangen,

erhebt die ganze Reibe der Pilger und Zeugen der Ueber-

lieferuug laut ihre Stimme für die Echtheit dieses Heilig-
tums, des Coenaeulum, der ersten christlichen Kirche.

Kirchen-Chronik.
Lnzern. In Neuenkirch ist am 28 Dez, Hochw.

Herr Kaplan Steiner zur ewigen Ruhe bestattet worden.

Ein tückisches Nierenleiden, zu welchem schließlich noch an-
dere Uebel' hinzutraten, hat den in den besten Jahren ge-

standenen. körperlick scheinbar so rüstigen Mann unerwartet

früh in's Grab gebracht. — Einer achtbaren Familie in

Dagmersellen entstammt, machte Hochw. Herr Kaplan Steiner
seine Studien in Münster. Einsiedeln, Eichstätt und im

Priesterseminar in Luzern. Im Jahre 1884 zum Priester

geweiht, mutete er zuerst als Vikar iu Pfaffnau, dann als

Pfarrer in Schwarzeuberg, und schließlich als Kaplan in

Nenenkirch, wo er nun zur Erde bestattet worden, am gleichen

Tage, an dem er vor sieben Jahren seine Pfründe bezogen.

Hochw, Herr Kaplan Steiner war ein heiterer, gerader,

gvldlauterer Charakter, ein Freund der Bauersame, und

herzensgut gegen Arme und Hilfsbedürftige. U, l, U,

Italien. Der hl. Vater, Leo XI >1., wird am 2. März
sein 87. Lebensjahr vollenden. Sein Gesundheitszustand ist

ein sehr zarter, aber angesichts des hohen Alters hocher-

sreulicher. Ein in der Nähe Roms im Rufe der Heiligkeit

verstorbener Ordensmann hat dein hl. Vater mündlich vor

langen Jahren prophezeit, daß er 88 Jahre alt werde.

Leo XIII. habe dieser Prophezeiung schon oft Erwähnung

gethan.

— Dem „Basler Volksblatt" wird aus der ewigen

Stadt geschrieben: Die Kardinals-Kommission für die

Wiedervereinigung der getrennten Kirchen
beschäftigt sich gegenwärtig mit dem Entwurf für die Um-

gestaltung des für die griechischen Kleriker bestimmten hiesigen

Kollegiums vom hl Ath anas ins. Die unierten

Griechen bilden fünf selbstständige Kirchengemeinschaften je

nach ihrem Ritus. Die Katholiken vom reinen griechischen

Ritus, welche in Griechenland und in der europäischen

Türkei leben, sind iu sehr geringer Anzahl und haben keine

eigenen Bischöfe, sondern sind den apostolischen Delegaten

in Athen und in Konstantinopel unterstellt.
Die in Ungarn ansässigen Katholiken vom griechisch-

rumänischen Ritus haben einen Metropoliten mit drei

Suffraganbischöfen. Die Ruthenen haben in Galizien einen

Metropoliten mit zwei Suffraganbischöfen, in Ungarn drei

Bischöfe und in Rußland drei seit sehr langer Zeit vakante

Bistümer. Für die katholischen Bulgaren giebt es drei

apostolische Vikare mit bischöflichem Charakter, in Konstanti-

nopel, in Macédonien und in Thracieu. Der griechisch-



Melchitische Ritus endlich, welcher in Asien zu Hause ist,

hat einen Patriarchen, der den Titel von Antiochien führt,
aber in Damascus residiert, 3 Erzbischöfe und 8 Bischöfe,

Das römische Collegium vom hl. Athanasins wurde seit

langer Zeit fast nur von ruthenischen Klerikern ans Galizien

besucht, obschon es eigentlich für die Orientalen gegründet

worden war. Um nun wieder eine größere Zahl von diesen

in ihm ausnehmen zu können, ist ein bereits früher den

Ruthencn gehörendes Haus mit anstoßender Kirche für ein

besonders ruthenisches Kollegium eingerichtet worden und

wird demnächst dem Gebranch übergeben werden. Alsdann
sollen im Kollegium vom hl. Athanasius nur Kleriker vom

rein griechischen, vom griechisch-bulgarischen und vom griechisch-

melchitischen Ritus Aufnahme finden.
— Neapel. Kardinal San Felice ist am 3. Januar

gestorben. Der Erzbischof von Neapel, Guglielmo San
Felice di Acquavella, war geboren zu Aversa am 18. April
1834. Zum Kardinal wurde er ernannt am 24. März
1884. Der Kardinal ist an Lungenentzündung gestorben.—
Bei den Choleraepidemieen vor zwölf Jahren hat der Kar-
dinal mit persönlicher Aufopferung für die Linderung der
Leiden gesorgt. Er gehörte zu den angesehensten Mitglie-
dern des hl. Kollegs und galt als Larcliunio pupadilo. U I. l'.

Deutschland. Freiburg i. Br. Am 22. Januar läuft
die dreimonatliche Frist ab, innerhalb welcher die Wahl des

neuen Erz b i scho f s zu erfolgen hat. Die vom Dom-
kapitel Der Regierung unterbreitete Kandidatenliste ruht seit > ^
sechs Wochen in Karlsruhe, ohne daß sie bisher — mit
oder ohne Streichungen — nach Freiburg zurückgesandt
worden wäre. Die Sache fällt auf und das Verhalten der

protestantischen Landesregierung erscheint nicht als ein sonder-

lich würdiges.

Kirchenanttlicher Anzeiger.

Priestkrererzilitn.
Den Hochw. Geistlichen, zumal jenen, welche nicht die

Gelegenheit haben, die alljährlich in der Diözese selbst ab-

gehaltenen Exerzitien zu besuchen, diene zur Kenntnis, daß

in dem neuerrichteten Exerzitienhaus zu Feldkirch von jetzt

an allmonatlich gemeinschaftliche Exerzitien für Priester statt-
finden werden. Im laufenden Monat finden solche Exer-
zitien für Priester statt vom Abend des 18. bis zum

Morgen des 22. Januars; Exerzitien für Laien vom Abend

des 30. Januar bis zum Morgen des 3. Februars. An-

Meldungen sind zu richten an 0. Heinrich Thoclen, Exer-

zitienhans, Feldkirch, Vorarlberg.

Möhlin 30, Mühlau 24, Mumps 20, Muri
170, Niederwil 17, Oberwil 34, Stein 45.75,
Wettingen 81.25, Wölflinswil 45, Wohlen
231, Würenlingen 21.55. Zuzgen 25

Kt. Appenzell: Pfarrei Appcnzell 430, it. Frauen-
kloster M. zu den Engeln 30, Pfarrei
Haslau 27

Kt. Baselstadt: Röm.-kathol. Kirchgemeinde Basel
Kt. Baselland: Therwil
Kt. Bern (Jura): Bonfol 20, Blauen 13, Bris

lach 12. 50, Burg 6. 20, Laufen-Zwingen
279.70, it. von N. R. 10.15, Röschenz 38.37
St. Jmier (50 von Herrn Denys Terrvotz,
50 von Ungenannt)

Kt- St. Gallen: Flawil 76, Gähwil 120, Goßau
480, Maseltrangen 35, Mels 171, Mühl-
rüti 30, Niederglatt (Gabe) 20, Rorschach
175, Sargans 20, Kloster Wurmsbach 40,
Wyl („Sonntagsblatt") 357.40 (nebst Gaben

an besondere Bestimmung)
Kt. Lnzern: von W. R. M.

Stift im Hof 200, Blatten 5, Entlebuch 186,
Großdietwil (Pinsverein) 20, Hvchdorf
(Gabe) 6, Lnzern (Gabe) 10, Neudorf (mit
50 Fr. Gabe ungenannter Wohlthäterin)
130, Richenthal 100, Schwarzenberg 27.40,
Triengen 170, Usfikon 40, St. Urban 33

Kt. Nidwalden: Staus, von Ungenannt durch

Herrn I. von Matt
Buochs, vom Jünglingsverein
Solothurn: Balstbal 50, Dulliken 22,
Flumenthal 25.40, Gretzenbach 50, Kesten-

holz 35, Kriegstelten (0. P. M.) 7, St.
Niklaus 20, Oberdorf 20, Ramiswil 5,
Welschenrohr 10, Zuchwil 15

Kt. Tessin: Kreis Blanio 92.42, Kreis Locarno
15.28, Kreis Lugano 259.42, Kreis Leven-
tina 21.05, Kreis Mendrisio 108.25, Kreis
Valle-Maggia (mit Gabe 100 Fr. von Un-
genannt) 105

Kt. Thurgau: Bichelsee (Gabe) 5, Dießenhofen
24, àmmishofen 34, Fischingen 6, Paradies
5, Tänikvn 20, Wängi (Gabe) 100

Kt. Uri: Realp, nachträglich
Kt. Wallis: Dekanat Glis-Brieg 210.50, Dekanat

Goms 280.53, Dekanat Leuk 62.60, De-
kanat Raron 69.30, Dekanat Visp 226.80
Unterwallis: Sitten, Gabe laut Stiftung

Kt. Zug: Steinhausen
Kt. Zürich: Oerlikon48, Wädensweil50, Wald 127

Inländische Mission,
o.. Ordentliche Beiträge pro t896.

Uebertrag laut Nr. 52:
Kt. Aargau: Beinwil 90, Bettwil 7.10, Diet-

wil 20, Ehrendingen 23, Jttenthal 13. 65,
Laufenburg 70, Langnau 50, Lenzbnrg 40,

Ar. Ct.

61,532 53

Kr. Ct.

1,058 30

487 —
1,157 —

11 —

1,379 92

100 -

1,524 40
100 —

927 40

50 —
10 —

259 40

601 42

194 —
25 —

849 75
52 50
70 —

225 —

*) 69,614 62

b. Außerordentliche Beiträge pro l»96

Uebertrag laut Nr. 50: 55,834 18

Vergabung von Hrn. Ratsherr Jos. Avanzini sel.

in Curis, Distrikt Lugano, Kt. Tessin 400 —

56,234 18

Der Kassier : I. Düret, Propst.

Die Details bei den Kantonen St. Gallen, Graubünden,
Tessin und Wallis werden aus's Berichthest verspart.
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5'. e. 1^. I. M.

ì»s>< Is
leinduttead, Salit arabisok MM" r«i»v
I>lnt»i,v>»,«. ^WlZ Kein Fabrikat. liefert
dir. 1 à 2. 2«, dir. 2 à l. 90, à 3
à t. 70 per ?tuud, vou 1 Xilo au franco

^ut«»n ^«Uvrinnl»»,
(»AM-.) Ltillssiiieristlm, Im im im.

Im Verlage der Buchdruckerei „Union" in
Solothurn ist zu beziehen:

»8 lîvî öiöö. öl Ulll.
der

schmeizerischen Bistümer für 1897.

Preist »0 Cts.
Bei frankirter Einsendung von 85 EtS. ge-

schieht die Zusendung f r a ukv. Postmarken
werden au Zahlung genommen.

AfliWk Meiiliriilie
àthol. Wochendliltt zur Unterhaltung

und Belehrung.
Organ des ..Christlichen Familien-Vereins",

des ..Christlichen MuttenicreinS" und des
„Christlichen DicnstbotcnlicrcinS"

der deutschen Schweiz.
Redaktion: F. Schwendimann,

Pfarrer i» Deitingen bei Solothurn.
D'rcis jährlich Ar. 3.—.

jjDM" Wir bitten die Hochw. Geistlichkeit
das Blatt in den geeigneten Kreisen zu em-
pschlen. Probciiummern stehen zu Diensten.

Duch- KuiWilàl Uiilstii.
Solothurn.

^ Schweiz und fremden Ländern

Mst die allergewöhnlichsten. flb
gevranlutê s-ra»bild»ng ar,»-r K»ab«n.

»"M g°lstUch«n Stand-
Airlesmaruen swd. sch»n- --««10,-
«nd-nl-n w-rd-n a» An-rt-nnung g-a-b-n. e-ndnng-n
-nd Information«» àsii-r- man an Hochw. R-ktor

der Schul- B-thleh-m. L»,«rn.

VlurnSnfâdrik VâttÎA — k^dri^uS cis fleurs
Obige Firma, eine der ältesten in dieser Branche, empfiehlt sich

der hochw. Geistlichkeit, sowie den Wohlthätern und Freunden des
Kirchenschmuckes zur Anfertigung von Bouquets, Kränzen, Guir-
landen re. zu kirchlichen Zwecken. — Bestandteile werden eben-

falls geliefert. Geschmackvolle und solide Ausführung wird zugesichert.

I-a maison mentionnés ci-dsssus, une. de ^lus anciennes su Lnisse
es recommande aux L-sv. scciesiastignss ainsi gu'anx amateurs de
décorations d'd^Iises pour la fabricaliun st livraison de llviir»«
cl'vgili!!«««. 0u livrs aussi Iss parties pour la fabrication. blxè-
vutiou solide et bien soiZià

Druck und Expedition der Buch- und Kunstdruckerei „Union" in Solothurn.


	

